
A n t rag 

Präs.: 1978 -'06- 2 9 
__ ~_. __ 8 __ .~" _____ ,,,:,""-_~ 

der Abgeordneten Radi.ngei .• _Dr. Frischenschla.ger 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Hoch­

sChul-Studiengesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

, rojt dem das 
Bunc1esgesp.tz vom .•.•••• :. l' ., :1 t 

Allgemeine Hochschul-st~dlengeset~ geancer 
wird 

Der'Nationalrat hat beschiossen: 

Artikel I 
~uli 1966 fiber die Studien an den 

Das Bundesgesetz vom 15. u 
, (11 . ee Hochschul-Stu-, 

\'lissenschaftlichen Hochst.::hulcn A. gemeJ.n ,» 

Ar:;stC'::, BGB1.N3:. 177/1966, in der Fassung des diengesetz - lL -. 

Ll_58l1972 "(,'lird \·rie folg~ geändert: 'Bundesgesetzes EGEl. Nr. , 

Nach § 13 Abs. 3 sind folgende neue Abs. 4 bis 8 einzufügen: 

.. (4) Ein Stud:i.ely"ersu·ch kEtr!n durchgeführt \·;erden,' 

\"lenn die zuständigen ake.dendsche!1 Behörden die Einrichtung 

neuer Studienrichtungen (Studienzweige) beantragt haben 

oder dem Bunclesminister für lvissensehaft und Fo:rschllng 

"'lenigs'tEms zehn vollständige Ansuchen von ordentlichen 

,-

H··· . C G 't-. • • ore:cn an:.: . ene.mu.gung c:tnes studium irregularc mit gleichem 

Studicnprogramrr. vorl iegen. 
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(5) Zur Durchführun9 des Stl1dicnversuc~es ist vom 

Bundesminister für \vissenschaft: und Forschung eine Stu­

dienordnung und von einer h~efür einzusetzenden Studi~n­

kommission ein Stuc1ienplan zu erlassen~ 'Der Studienver­

such beginnt mit dem der Genehmigung des Studienplanes 

folgenden Semes·ter und endet nacfl einem der Stuc1ien­

dauer entsprechenden Zeit.raum. 

(6) Die Studi.cnordnung ist. unter Berücksicht:igung 

des sachlich in Betracht kommenden St.udi.engesetzes zu, 

erlassen, sofern 

a) die zuständigen akademischen Beh6rden den 

EntvlUrf eines Studienplanes und 'eini? Aufstellung der 

c1ami t verbundenen Imf,. .. lenc1ungen vorlegen; 

b) für den studienplan die Voraussetzungen 

des Abs.3 erflillt sind; 

c) di.e zur Durchführung des Stuc1ienversuches 

erforderlichen Hochschuleinrich-Lungen und Auf\·,endungen 

zur Verftlgung gestellt werden können; 

_d) die zur Uberprüfung ~er Durchführung und zur 
I~ • 

Auswertung der Ergebnisse des Studienversuches nötigen Vor­

kehrungen getroffen. werden k6nnen.· 

(7) Nach Beendigung des Studienversuches is·t es den 

ordentlichen HBrern freigestellt, ihr Studium nach den 

bisherigen Vorschriften zu. vollenden oc1e.r. unter Am'ienc1ung 

der §§ 20 Abs. 4 und 21 Abs. 5 auf ein ven-landtes ordentliches 

Studium überzugehen. 

(8) . Der Bundesminist.er für Wissenschaft und Forschung 

kann, wenn die bisherigen Erfahrungen fUr eine sichere.Be­

urt.eilung des Studien versuches nicht ausreichen, den. 

Studienversuch nach Anh6rung der z~ständigen akademischen 

Behörden durch Verordnung verllingcrn. Die Verlängerung 

darf ein~n der Studiendauer entsprechenden Zeitrawn 

nicht übi.?rschrci ten. " 
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Artikel 11 

§ 19 des Bundesgesetzes über geistes\.;issenschaftliche und' 
naturwissenschaftll"che St~· . h 'UQlenrlC tungen, BGB1.Nr. 326/1971, 
tritt außer Kraft. 

Artikel III 
'. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt <im 1. Oktober 1978 in Kraft. 

{2} Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset.zcs ist der Bnndes­

:ainister für ~\Tissenschaft und Forschung betraut:. 
, 
1 

In formeller Hinsicht ~ird beantragti diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuß für Wisschenschaft und 

Forschung zuzuweisen. 
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Erläuterungen 

Nach der derzeitigen Rechtslage ~~Bnnen Studienversuche 

lediglich' auf Grund des § 19 des Bundesgesetzes über 

geisteswissenschaftliche und naturwlssenschaftliche 

Studienrichtungen,. BGBl. Nr .326/197 1 für Kombinationen 

von Fächernjdie mit den in diesem Bundesgesetz geregelten 

Studienricht.ungen in enge!U'Zusarnmenhang stehen, durchge­

führt werden. Die Dauer des Studienversuches ist mit der 

Studiendauer begr~nzt. 

, In den letzten Jahren wurden immer "'lieder Studienversuche 

beantragt, die nach dem SchvJerpunkt der beabsichtigten 

Ausbildung auf sozial- und ,,,irtschaftswissenschaftliche 

Studienrichtungen, auf technische Studien oder auf 

Studien der,Bodenkultur ausgerichtet sind. 

Weiters hat sich bei den bisher begonnenen Studienver­

suchen herausgestellt, daß der Zeitraum
1
in dem der Stu-' 

dienvers~ch durchgeführt wird, nicht.i.mmer ausreicht I 

um die Ergebnisse des Studienversuches endgültig be­

urteilen zu können. Besonders die Be'\vährung der Absol­

venten im Berufsleben kann auf, Grund der derzeitigen 

Rechtslage zum Zeitpunkt der Beendigung des Studienver­

suches nicht abgesehen werden.' 

Der vorliegende Gesetzesentwurf soll den bisher aufge-­

tretenen S,chwierigkeiten Rechnung tragen und eine ge­

setzliche Grundlage zur Durchführung von Studienver­

suchen in allen Studienbereichen schaffen. Durch die 

dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung einge­

räulllte Verordnungsermächtigung , den Studienversuch 

höchstens um einen der Studiendauer entsprechenden Zeit­

raum zu verlängern, soll es möglich'itlerden, ohne un­

nötigen Zeitdruck einerseits die Ergebnisse des Studien­

versuches auszuwerten und andererseits die für eine all­

fällige \'leiterflihrung erforderlichen legistischen J:>'laß­

nahmen'zu treffen. 

Zusaätzlich zu den bisherigen Voraussetzungen für die Durch­
I 

führun9 eines Studienversuches v7ird nunme.hr festgelegt, 
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daß die zuständigen akademischen Beh6rden eine genaue 

Aufstellung über die mit der Durchführung des beantragten 

Studienversuches zu en'Jartenden Kosten (Räume"}, Planstellen, 

Aussta ttung von Instituten·, Lehraufträge etc.) vorzulegen 

haben. Weiters müssen die zur Überprüfung der Durchführung 

und zur Auswertung der Ergebnisse des Studienversnches 

notwendigen Maßnahmen getroff~n werden. 

Der vorLi.egende Gesetzentwurf wird .eine kon.trollierte lI/ei ter-

. rührung der Studienversuche fürScziologie, Betriebs- und 

t'1irtschaftsinformatik, Betriebs- und Verwal-tungsinformatik 

sowie den probe'v'leisen Beginn des Studiums ntvirtschafts:'" 

ingenieurwesen-Technische Chemie n noch im Studienjahr 

1978/79 ermöglichen. 
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